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1. Allgemeines 

 
Dieser Gegenstandskatalog orientiert sich 
an den Mindestanforderungen der am 
22.03.2018 in Kraft getretenen bundeswei-
ten Leitlinien1. Diese Leitlinien benennen 
wesentliche Themengebiete und die Rah-
menbedingungen der Überprüfungen. 
Dieser Gegenstandskatalog ist zudem nicht 
abschließend formuliert und kann bei Be-
darf jederzeit erweitert werden. Die Inhalte 
der am Gesundheitsamt Husum durchge-
führten Überprüfungen orientieren sich an 
diesem Gegenstandskatalog. 
Das schließt jedoch nicht aus, dass einzel-
ne Prüfungsfragen auch in diesem Katalog 
nicht aufgeführte Themen betreffen, jeden-
falls soweit sie für einen Heilpraktiker rele-
vant sind. Insofern widerspricht dieser Ge-
genstandskatalog nicht den Anforderungen 
der Leitlinien. 
 
Der besseren Lesbarkeit wegen wird in 
dem Katalog für die Bezeichnungen Heil-
praktiker und Heilpraktikerin nur der Begriff 
„Heilpraktikerin" verwendet. 
 
Die Heilpraktikerin muss mit dem Gebrauch 
von Fachbegriffen, auch fremdsprachiger 
Fachbegriffe, vertraut sein, weil diese sich 
heute in allen Heil- und Heilhilfsberufen 
eingebürgert haben (siehe auch Urteil des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes 
vom 27.2.1991). Insbesondere ist zu erwar-
ten, dass die Bedeutung einschlägiger Be-
griffe wie z.B. Allgemeinsymptome und 
Leitsymptome bekannt ist. 
 
Die Heilpraktikerin muss in der Lage sein, 
die erhobenen anamnestischen Daten und 
die eigenen Untersuchungsbefunde diag-
nostisch und differentaldiagnostisch zu 
werten. Hierzu gehört auch ein Gesamtein-
druck des Patienten (Allgemeinzustand, 
Ernährungszustand, Sprache usw.) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und –
anwärtern nach § 2 des Heilpraktikergesetzes in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 Buchstabe i der Ersten Durchführungsverordnung zum 
Heilpraktikergesetz vom 7.12.2017. 

 
Hinweise zur schriftlichen Kenntnis-
überprüfung: 
 
Für die schriftliche Überprüfung stehen 60 
Minuten zur Verfügung. Es sind 28 Fragen 
im Antwort-Wahl-Verfahren zu beantwor-
ten, von denen zum bestehen der Überprü-
fung mind. 75% der Fragen (21 Fragen) 
richtig beantwortet werden müssen. 
 
Hinweise zur mündlich-praktischen 
Kenntnisüberprüfung: 
 
Für die mündlich-praktische Überprüfung 
werden 30 Minuten (einschl. der Zeit für die 
Ergebnisbesprechung) für jede Heilprakti-
ker-Anwärterin anberaumt. 
 
Üblicherweise erfolgt die mündlich-
praktische Überprüfung anhand eines ge-
dachten und kurz beschriebenen Praxis-
falls.  
 
Anamnestisch erfragte Informationen und 
die Erhebung eines psychopathologischen 
Befundes müssen zu einer Diagnose füh-
ren und ggf. einen Behandlungsvorschlag 
nach sich ziehen. 
 

2. Entwicklungsgeschichtli-
che Grundlagen 

 
Die Heilpraktikerin sollte entwicklungsge-
schichtliche Grundlagen kennen.  
Hierzu gehören: 
 
2.1. Entwicklung der menschlichen  
 Persönlichkeit 
2.2. Grundlagen der Kommunikation 
2.3. Aufbau des Bindungssystems 
2.4. Entwicklung der Anatomie 
2.5.  Entwicklung der psychosexuellen  
 und sozialen Identität 
2.6. geschlechtsspezifische Entwicklung 
2.7. Pubertät 
2.8. Latenzphase 
2.9. Adoleszenz und Entwicklung im  
 Erwachsenenalter 
2.10. Grundbedürfnisse des Menschen      

(Bedürfnisse, Aggressionen, Sexua-
lität) 
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3. Anamneseerhebung 
 
Die Heilpraktikerin muss in der Lage sein, 
eine vollständige psychiatrische Anamnese 
und einen psychopathologischen Befund zu 
erheben und auszuwerten. Die Anamnese 
gibt wichtige Hinweise auf ein vorliegendes 
Krankheitsbild. Ohne anamnestische Daten 
besteht die erhöhte Gefahr von Fehldiag-
nosen und somit Fehlentscheidungen, die 
eine gesundheitliche Gefährdung des Pati-
enten nach sich ziehen könnten. 

4. Krankheitslehre 
 
Die Heilpraktikerin muss in der Lage sein, 
will sie keinen Schaden bei der Behandlung 
ihrer Patienten stiften, psychische Erkran-
kungen, mit denen Menschen in ihre Praxis 
kommen können, zu erkennen. Dazu ge-
hört die Kenntnis der möglichen Sympto-
matik einer Erkrankung. 
Die Heilpraktikerin muss, will sie ihre Pati-
enten richtig beraten und vor einer Ver-
schlimmerung oder dem Auftreten einer 
psychischen Erkrankung bewahren, über 
die Ursachen, den Verlauf, die Risiken und 
Komplikationen der Krankheit Bescheid 
wissen. 
Hierzu gehören auch grundlegende Kennt-
nisse der Neuroanatomie und Physiologie 
einschließlich der pathologischen Anatomie 
und Pathophysiologie. 
 
Es werden Kenntnisse von Ursachen, Risi-
kofaktoren, Klinik, diagnostische Methoden, 
Komplikationen, Verlauf, Prognose und 
allgemeine therapeutische Möglichkeiten 
sowie von psychiatrischen Notfällen bezüg-
lich aller Krankheitsbilder erwartet, die in 
der Internationalen Klassifikation psychi-
scher Störungen ICD-10 Kapitel V (F) in 
der jeweils aktuellen Ausgabe (das ist kei-
ne Lehrbuchempfehlung) verzeichnet sind. 
 
Bei einigen körperlichen Erkrankungen, 
insbesondere des Nervensystems, tritt 
auch eine psychopathologische Symptoma-
tik auf, die der Heilpraktikerin bekannt sein 
muss. Diese Kenntnisse werden insbeson-
dere für folgende Diagnosen erwartet: 
 
 
 

 
 
3.1. Cerebrovaskuläre Insuffizienz,  

Alzheimer-Erkrankung und andere 
Demenzen 

3.2. Delir 
3.3. Epilepsie 
3.4. Hirnblutung 
3.5. Hirninfarkt 
3.6. Hirntumoren 
3.7. Mangelzustände 
3.8. Multiple Sklerose 
3.9. Parkinson-Syndrom 
3.10. Symptomatik im Klimakterium 
3.11. Stoffwechselerkrankungen 
 

5. Arzneimittellehre 

 
Die Heilpraktikerin muss Kenntnisse von 
wesentlichen Wirkungen und Nebenwir-
kungen (unerwünschte Wirkungen) der auf 
die Psyche wirkenden Medikamente haben. 
Diese Medikamente werden häufig (auch 
von Ärzten) verordnet und somit auch von 
Menschen eingenommen, die zusätzlich 
zum Besuch einer Arztpraxis in die Heil-
praktikerpraxis kommen. Das gilt auch für 
verschreibungspflichtige Medikamente 
(siehe auch Urteil des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes vom 20.11.1996: hier 
am Beispiel Lithium). 
Bei Fehlen dieser Kenntnisse kann die 
Heilpraktikerin ihre eigenen beim Patienten 
erhobenen Befunde nicht richtig deuten 
und ihre therapeutischen Maßnahmen nicht 
auf die Wirkungen und Nebenwirkungen 
der Medikamente abstimmen. Daraus kön-
nen sich erhebliche 
Gesundheitsgefährdungen für den Patien-
ten ergeben. 
 
5.1. Antidepressiva 
5.2. Methylphenidat 
5.3. Neuroleptika 
5.4. Parkinsonmedikation 
5.5. Phasenprophylaxe-Medikamente 
5.6. Schlafmedikation 
5.7. Schmerzmedikation 
5.8. Stimmungsstabilisatoren 
5.9. Substitutionsmedikamente 
5.10. Tranquilizer 
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6. Psychiatrische Notfälle 

 
Die Heilpraktikerin muss psychiatrische 
Notfälle erkennen und einordnen sowie 
entsprechend handeln können. 
 
6.1. Fremd- und Eigengefährdung bei 

psychischen Erkrankungen 
6.2. Kenntnisse der möglichen Notfälle 
6.3. Psychotische Erregungszustände 
6.4. Suizidgefahr 
 

7. Diagnostische Verfahren 
 
Die Heilpraktikerin muss Kenntnisse von 
häufig angewandten psychologischen 
Testmethoden haben (z.B. MMST, 
HAWIE). 

8. Psychotherapeutische 
Verfahren 

 
Die Heilpraktikerin muss Kenntnisse von 
den allgemein angewandten psychothera-
peutischen Verfahren und Entspannungs-
techniken haben, auch dann, wenn sie be-
absichtigt nur bestimmte Therapieverfahren 
anzuwenden. 
 

9. Notfälle 
 
Die Heilpraktikerin muss medizinische Not-
fälle erkennen und einordnen können. Sie 
muss in der Lage sein, erste Hilfe zu leis-
ten. 
 
9.1. Andere Erste-Hilfe-Maßnahmen 
9.2. Kenntnisse der möglichen Notfälle 
9.3. Lagerung von Notfallpatienten 
9.4. Maßnahmen bei Vergiftungen und 

Verätzungen 
9.5. Reanimation 
9.6. Schock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Gesetzeskunde 

 
Der Heilpraktikerin müssen die gesetzli-
chen Grundlagen, die ihr Handeln erlau-
ben, einschränken oder verbieten, bekannt 
sein. Die Bestimmungen und deren prakti-
sche Bedeutung des Psychisch-Kranken-
Gesetzes Schleswig-Holstein müssen be-
kannt sein. 
Darüber hinaus werden Kenntnisse vo-
rausgesetzt: 
 
10.1. zum Betreuungsrecht 
10.2. zum Datenschutz 
10.3. zum Gesetz gegen den unlaute-

ren Wettbewerb 
10.4. zum Haftungsrecht 
10.5. zum Heilmittelwerbegesetz 
10.6. zum Telemediengesetz 
10.7. zum Heilpraktikergesetz 
10.8. zum Patientenrechtegesetz 
10.9. zum rechtfertigenden Notstand  

(§ 34 StGB) 
 

 
 

 
 


